
 

AGT 
Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung 
und Vermögenssorge e.V. 
z. Hd. Geschäftsführung 
Lievelingsweg 125 (Potsdamer Platz) 
 
53119 Bonn 
 

 

per Telefax: 0228/ 60414-92 

 

 

Hiermit beantrage ich als Mitglied der AGT e.V., mir das Recht zur Nutzung der Wort-

/Bildmarke „Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und Vermögenssorge e.V.“ ge-

mäß den folgenden Lizenzbedingungen einzuräumen: 

 

 

Vorname/Name:  ____________________________________ 

Firma:    ____________________________________ 

Titel/Beruf/Fachrichtung:  ____________________________________ 

Straße/Postfach:  ____________________________________ 

PLZ/Ort:   ____________________________________ 

Telefon:    ____________________________________ 

Telefax:   ____________________________________ 

Email:     ____________________________________ 

WWW:    ____________________________________ 

 

 

Die Lizenzbedingungen habe ich zur Kenntnis genommen:      (bitte ankreuzen) 

 

 

 

 

 

_________, den_________  _________________________________ 

         Ort            Datum                                Unterschrift 

 



 
ARBEITSGEMEINSCHAFT 

TESTAMENTSVOLLSTRECKUNG UND VERMÖGENSSORGE E.V. 

VORSTAND: RA EBERHARD ROTT (VORS.), RA NORBERT SCHÖNLEBER, RA DR. K. JAN SCHIFFER,  

RA ALEXANDER KNAUSS, RA DR. RAINER LORZ LL.M., STB PETER H. MEIER, STB THOMAS TERHAAG 

LIEVELINGSWEG 125, 53119 BONN 

TEL. (0228) 60414-45 * FAX (0228) 60414-92 * WWW.AGT-EV.DE * INFO@AGT-EV.DE 

 

 
 
 

Lizenzbedingungen zum Nutzungsüberlassungsvertrag 
 
 
1. Antragstellung 

Der Antrag ist in schriftlicher Form an die Arbeitsgemeinschaft Testamentsvollstreckung und 

Vermögenssorge (AGT) e.V. zu richten. 

 

2. Gültigkeitsdauer der Lizenz 
 

2.1 Der Nutzungsüberlassungsvertrag wird für die Dauer der Mitgliedschaft in der AGT e.V. 

abgeschlossen.  

 

2.2 Die Nutzungsdauer beginnt mit dem auf der gesonderten Mitgliedschafts-Urkunde ver-

merkten Ausstellungsdatum. Die Berechtigung zur Verwendung des Logos endet mit Kündi-

gung der Mitgliedschaft. 

 

2.3 Ab Wirksamkeit der Kündigung der Mitgliedschaft, mithin zum 01. Januar des Folgejah-

res nach Kündigung, ist jegliche Benutzung der Marken einzustellen. 

 

 

3. Nutzung des Logos 

3.1 Die Lizenz berechtigt dazu, das Logo auf Briefbögen, Visitenkarten und Homepage zu 

führen, soweit die Urheberschaft der AGT e.V. ersichtlich ist. 
 

(1) Soweit die Wort-/Bildmarke zur Darstellung im Internet, z.B. auf einer Homepage ge-

nutzt wird, ist das Logo mit der Homepage der AGT (www.agt-ev.de) zu verlinken. 
 

(2) Soweit die Wort-/Bildmarke in Papierform genutzt wird, kann dies vorschlagsweise 

durch eine Fußnote geschehen. 

 

3.2 Für die Einhaltung der berufs- und wettbewerbsrechtlichen Vorschriften, insbesondere 

bei der Führung der Bezeichnung sowie Benutzung des AGT-Logos, ist jedes Mitglied selbst 

verantwortlich. 

http://www.agt-ev.de/
mailto:INFO@AGT-EV.DE

